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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge­
ordneten zum Nationalrat Hagspiel und Genossen, Nr. 1477/J, be­
treffend irreführende Propaganda bei der Futtermittelverbilli­
gung, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 und 2: 

Ihrem Zweck gerecht werdend, zählt es zu den Aufgaben der Fach­
zeitschrift "Agrarwelt" , ihre Leserkreise u .. a. auch auf Aktionen 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft hinzuweisen 
und damit wertvolle Aufklärungsarbeit zum Wohle der Bauernschaft 
zu leistenQ In diesem Sinne erfolgte auch die Veröffentlichung 
der Sonderrichtlinien für die verbilligte Abgabe von auswuchsge­
schädigtem Weizen der Ernte 19810 Die technische Durchführung 
einer solchen Aktion kann verständlicherweise nicht mit jedem 
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einzelnen Letztverbraucher gesondert ausgehandelt und verrechnet 
werden, sondern wird auf der Großhandelsstufe erfaßto Daher re­
geln die Grundsatzrichtlinien jeweils die Großhandelsabgabepreise, 
die unter Zugrundelegung der mit der Landwirtschaft vereinbarten 
Verbilligungsbeträge einheitlich sind, während die Letztverbrau­

cherpreise unterschiedlich sein können, je nachdem, welche zu­
sätzliche Leistungen der Großhändler vor Abgabe an den Letztver­
braucher (zoBo in kleinere Mengen abfüllen, sacken u. dgl.) vor­
nimmt. Auch ergeben sich die Verbraucherpreise durch Hinzurechnen 

der Umsatzsteuer. Wenn also die Großhandelsabgabepreise veröffent­
licht werden, so ist das jedenfalls eine ve'rbindliche Aussage 
über das Verbilligungsausmaß und keinesfalls eine "irreführende 
Propaganda" 0 

ad 3: 

Grundsätzlich muß festgestellt werden, daß auswuchsgeschädigter 
Weizen zwar in seiner Mahlfähigkeit beeinträchtigt ist, trotz­
dem aber über einen höheren Futterwert verfügt als Gerste. Der 
Vergleich zur Futtergerste darf daher nicht darauf abgestellt 

sein, daß es sich bei diesem Weizen um minderwertigen Futterwei­

zen handelt 0 Beide Futtermittel haben nebeneinander jeweils 
ihren eigenen Futterwerto Jede Verbilligung stellt daher eine 
Hilfe für die Bergbauern daro Im übrigen handelt es sich um eine 
Aktion die in allen Einzelheiten vorher mit der Präsidentenkonfe­
renz der Landeslandwirtschaftskammern vereinbart wurde. 

/' 

Der B~e mkl·\ T' 
I I I 
. I 

V } , 

1445/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




